
 
 

TARIFINFORMATION 
ZUM OÖVV – FERIENTICKET 

(Ergänzung zu den Tarifbestimmungen für den OÖVV vom 1.1.2010) 
 

Für den Zeitraum der oberösterreichischen Sommerferien 2010 werden im Oberösterreichi-
schen Verkehrsverbund zwei Netzfahrkartenprodukte für Personen unter 20 Jahre angebo-
ten, und zwar das OÖVV-Ferienticket und das OÖVV-Ferienticket-Plus. 
 
Für diese Fahrkarten gelten die folgenden Tarifbestimmungen: 
 
1. Räumlicher Geltungsbereich - NEU 

Das OÖVV - Ferienticket ist eine nicht übertragbare, personenbezogene Netzfahrkarte 
für das gesamte fahrplanmäßige Angebot der Verkehrsunternehmen des Oberösterrei-
chischen Verkehrsverbundes im Verbundraum einschließlich der fahrplanmäßigen Ange-
bote in den Kernzonen Linz (ausgenommen Pöstlingbergbahn), Wels und Steyr, ausge-
nommen Züge der ÖBB1.  

  
Das OÖVV – Ferienticket - Plus ist eine nicht übertragbare, personenbezogene Netz-
karte für das gesamte fahrplanmäßige Angebot der Verkehrsunternehmen des Oberös-
terreichischen Verkehrsverbundes im Verbundraum einschließlich der fahrplanmäßigen 
Angebote in den Kernzonen Linz (ausgenommen Pöstlingbergbahn), Wels und Steyr so-
wie einschließlich Züge der ÖBB.  

 
2. Zeitlicher Geltungsbereich - NEU 

Beide OÖVV - Ferientickets sind während der Zeit der oberösterreichischen Sommerfe-
rien vom Samstag, den 10. Juli bis Sonntag, den 12.September 2010 an allen Tagen oh-
ne zeitliche Einschränkung gültig. 
 

3. Preis 
Der Preis für das OÖVV – Ferienticket 2010 beträgt € 34,-, jener für das OÖVV – Feri-
en-Plus-Ticket € 54,-. 

 
4. Nutzungsberechtigte 

Für die OÖVV - Ferientickets nutzungsberechtigt sind alle Personen unter 20 Jahre (bis 
zum Tag vor dem 20. Geburtstag). Die OÖVV-Ferientickets sind nicht übertragbar. Vor- 
und Nachname sowie Geburtsdatum der Person, die das Ticket nutzt,  sind vor dem erst-
maligen Fahrtantritt in die dafür am OÖVV - Ferienticket vorgesehenen Felder einzutra-
gen. 

 
5. Identitäts- und Altersnachweis 
 Das OÖVV - Ferienticket gilt nur in Verbindung mit einem gültigen Identitäts- und Alters-

nachweis. Identität und Alter sind bei Fahrkartenkontrollen nachzuweisen. Als Identitäts- 
und Altersnachweis werden die 4youCard, eine gültige ÖBB - VORTEILScard < 26 oder 
ein amtlicher Lichtbildausweis anerkannt. Beim OÖVV – Ferienticket - Plus ist bei Fahr-
ten mit Zügen der ÖBB jedenfalls eine ÖBB-Vorteilscard <26 als Identitäts- und Alters-
nachweis erforderlich.  

                                                 
1      Als Ergänzung für Züge der ÖBB österreichweit wird von den ÖBB das ÖBB - Sommerticket angeboten. Es 

gilt für alle Züge der ÖBB österreichweit im Nah- und Fernverkehr in der 2. Wagenklasse. Als Zugangsbe-
rechtigung ist die ÖBB-VORTEILScard <26 ist erforderlich. Es ist nicht übertragbar und bei den ÖBB an allen 
Verkaufsstellen und Fahrkartenautomaten sowie über Internet erhältlich. Es gilt Montag bis Freitag wenn 
Werktag ab 8 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ohne zeitliche Einschränkung. 



 
6. Erstattung 
 Für unbenutzte oder teilweise genutzte OÖVV - Ferientickets wird keine Erstattung ge-

leistet.  
 
7. Sonstiges 

Das OÖVV – Ferienticket ist an Schaltern und Automaten in Bahnhöfen, bei Lenkern in 
Regionalbussen, im OÖVV – Kundencenter, in den Bussen und in den Kundenzentren 
der Linie Wels und der Stadtwerke Steyr, sowie bei den OÖVV - Mobilitätszentralen Mo-
biTipp in Perg, Steyr und Gmunden erhältlich. Es gelten die Beförderungsbestimmungen 
des jeweils benutzten OÖVV - Verkehrsunternehmens. Weitere Informationen unter 
www.ooevv.at, Telefon 0810 24 0810 und bei den OÖVV - Verkehrsunternehmen. 

 

Fahrkartenmuster: 
Beispiel: Fahrscheindrucker Almex Mobile: 

 


